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KURZE BEGRÜNDUNG 

Im Zentrum der Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum sowie der integrierten wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Leitlinien der 

Mitgliedstaaten steht die allgemeine und berufliche Bildung. In diesem Sinne befürworten die 

Kommission und das Parlament die Erhöhung der Unterstützung der Union im Zeitraum 

2014–2020 für den Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung, um das Niveau der 

Qualifikationen der Bürgerinnen und Bürger anzuheben und zur Lösung des Problems der 

hohen Jugendarbeitslosenquoten in vielen Mitgliedstaaten beizutragen. 

 

Inhalt der Verordnung 

 

Das Programm „Erasmus für alle” umfasst die Bereiche allgemeine und berufliche Bildung, 

Jugend und Sport und ist – im Sinne des lebenslangen Lernens – auf die Unterstützung aller 

Bildungsbereiche (d. h. Hochschulbildung, berufliche Aus- und Weiterbildung, 

Erwachsenenbildung, Schulbildung und Jugend) gerichtet. 

 

Nach dem Vorschlag der Kommission konzentriert sich „Erasmus für alle“ auf drei Arten von 

Leitaktionen: 

 

 länderübergreifende und internationale Lernmobilität von Studierenden, jungen 

Menschen, Lehrkräften und Personal;  

  Förderung von Innovation und bewährten Verfahren durch Zusammenarbeit 

zwischen Bildungseinrichtungen bzw. Einrichtungen im Jugendbereich; 

 Unterstützung politischer Reformen sowie Förderung des Aufbaus von 

Kapazitäten in Drittländern (einschließlich der beitrittswilligen Länder), mit 

Schwerpunkt auf den Nachbarländern und dem internationalen politischen Dialog.  

 

Im Rahmen des Programms „Erasmus für alle” werden die bestehenden internationalen 

Programme (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink und Alfa) sowie die Kooperations–

programme mit Industrieländern integriert und fortgeführt.  

 

Für den Zeitraum 2014–2020 werden für das Programm „Erasmus für alle” Mittel in Höhe 

von 17 299 Millionen EUR vorgesehen, davon werden 16 742 Millionen EUR für Aktionen 

im Bereich allgemeine und berufliche Bildung sowie Jugend (65 % für die Lernmobilität von 

Einzelpersonen, 26 % für die Zusammenarbeit zur Förderung von Innovation und bewährten 

Verfahren, 4 % für die Unterstützung politischer Reformen und 2 % für die Finanzierung von 

Verwaltungsausgaben), 318,4 Millionen EUR für die Jean-Monnet-Aktivitäten gemäß 

Artikel 10 und 238,8 Millionen EUR für die Aktionen im Bereich Sport bereitgestellt. 

Zusätzlich werden zur Stärkung der internationalen Dimension der Hochschulbildung Mittel 

in Höhe von voraussichtlich 1,8 Milliarden EUR aus den verschiedenen Instrumenten im 

Bereich der Außenbeziehungen bereitgestellt. Zur Gewährleistung von Stabilität und 

Vorhersehbarkeit erfolgt die Bereitstellung dieser Mittel im Wege von zwei 

Mehrjahreszuweisungen für vier bzw. drei Jahre. 

 

Die für das Programm „Erasmus für alle” bereitgestellten Mittel werden für die Aktionen 

gemäß Artikel 6 Absatz 1, für vorbereitende Aktivitäten, Monitoring-, Kontroll-, Prüfungs- 



 

PE487.940v02-00 4/39 AD\909268DE.doc 

DE 

und Evaluierungsaktivitäten sowie für sonstige Ausgaben für administrative und technische 

Unterstützung verwendet. Zudem stellt die Kommission die Mittel für Garantien zur 

Besicherung von Darlehen zur Verfügung, die Studierenden gewährt werden, die ihren 

Wohnsitz in einem Teilnahmeland haben und ein Studium zum Erwerb eines Master-

Abschlusses in einem anderen Teilnahmeland absolvieren. 

 

Standpunkt der Verfasserin der Stellungnahme: 

 

Die Verfasserin der Stellungnahme unterstützt den Vorschlag der Kommission für eine 

Verordnung und schlägt verschiedene Änderungen vor, die folgende Punkte betreffen: 

 

1. Aufnahme des Ziels der „Steigerung des Anteils der über 35-Jähigen, die an 

Programmen für lebensbegleitendes Lernen teilnehmen”, in die allgemeinen 

Ziele des Programms; 

2. Aufnahme der Lernmobilität im Bereich der Unternehmenstätigkeit in die 

Einzelziele und -aktionen des Programms und Festlegung entsprechender 

Indikatoren;  

3. Aufnahme der Industriepolitik der EU in die für das Programm „Erasmus für 

alle” relevanten Politikbereiche; 

4. Gewährleistung des Zugangs von nichtstaatlichen Organisationen und 

insbesondere mit Jugendlichen befassten Organisationen aus Bereichen wie 

allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, zum Programm „Erasmus 

für alle”; 

5. Einsatz von IKT, um Personen, die aus Gründen der Bildung bzw. aus sozialen, 

geschlechtspezifischen, physischen, psychischen, geografischen, wirtschaftlichen 

oder kulturellen Gründen mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, die Teilnahme 

am Programm „Erasmus für alle” zu erleichtern; 

6. Aufnahme von Doktoranden in die Gruppe der vom Programm Begünstigten, um 

Garantien für Darlehen gewähren zu können, die Doktoranden gewährt werden, 

die ihren Wohnsitz in einem Teilnahmeland haben und ein Studium zum Erwerb 

eines Doktorabschlusses in einem anderen Teilnahmeland absolvieren; 

7. Festlegung der Leistungskriterien gemäß Artikel 5 und Artikel 11 in einem 

Anhang I statt durch delegierte Rechtsakte; 

8. Streichung des Kriteriums „Lebenshaltungskosten in den Mitgliedstaaten” aus 

der Liste der Kriterien für die Gewährung der von einer nationalen Agentur für 

die Durchführung der Aktionen gemäß Artikel 6 Absatz 1 zu verwaltenden 

Mittel, da dies Benachteiligungen zwischen Studierenden/Doktoranden je nach 

dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnort haben, zur Folge haben könnte; 

9. Gewährleistung von Transparenz bei der Umsetzung des Programms „Erasmus 

für alle”, indem die Kommission verpflichtet wird, auf ihrer Website 

Informationen über die benannten nationalen Agenturen, das Arbeitsprogramm 

und die Mittel, die diesen von der Kommission jährlich für die Umsetzung des 

Programms „Erasmus für alle” zur Verfügung gestellt werden, zu 

veröffentlichen; 

10. Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten, um 

sicherzustellen, dass die Benennung der für die Verwaltung des Programms 

„Erasmus für alle” zuständigen nationalen Agenturen bis spätestens 

1. Januar 2014 erfolgt; 
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11. Gewährleistung einer ausgewogenen Beteiligung aller Länder, die an dem 

Programm teilnehmen. 

 

 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 

für Kultur und Bildung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Der Name „Erasmus“ hat in der 

Bevölkerung der Mitgliedstaaten und der 

teilnehmenden Drittländer eine hohe 

Bekanntheit erreicht und wird als Synonym 

für die Mobilität von Lernenden in der EU 

verstanden. Daher liegt es nahe, diese 

Markenbezeichnung extensiver, d. h. für 

alle vom Programm erfassten 

Bildungssektoren zu verwenden.  

(3) Der Name „Erasmus“ hat in der 

Bevölkerung der Mitgliedstaaten und der 

teilnehmenden Drittländer eine hohe 

Bekanntheit erreicht und wird als Synonym 

für die Mobilität von Lernenden in der EU 

verstanden. Daher liegt es nahe, diese 

Markenbezeichnung extensiver, d. h. für 

alle vom Programm erfassten 

Bildungssektoren zu verwenden und die 

Instrumente für die Evaluierung und 

Überwachung des Programms zu 

verbessern. 

Begründung 

Um den Erfolg des Programms und die verantwortungsvolle Nutzung öffentlicher Gelder zu 

garantieren und dem guten Ruf des Markenzeichens „Erasmus“ nicht zu schaden, müssen die 

Methoden für die Überwachung und Evaluierung des Programms verbessert werden. Dazu 

bedarf es vor allem einer klaren Definition von Indikatoren und Verfahren. 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 3 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Um der europäischen Bildungspolitik 

die nötige Kontinuität zu verleihen und 

den Erfolg der Vorläufer-Programme 

„Lebenslanges Lernen“, 

Aktionsprogramm „Jugend“, „Leonardo 

da Vinci“, „Comenius“, „Erasmus“ und 

„Grundtvig“ fortzuschreiben, sollten die 

Namen beibehalten werden, unter denen 

diese Programme bekannt sind. 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Gemäß den Artikeln 8 und 10 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union sowie den Artikeln 21 

und 23 der Charta der Grundrechte hat das 

Programm die Gleichstellung von Frauen 

und Männern zu fördern sowie jeglicher 

Form der Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts, der Rasse oder ethnischen 

Herkunft, der Religion oder 

Weltanschauung, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Ausrichtung 

entgegenzuwirken. 

(7) Gemäß den Artikeln 8 und 10 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union sowie den Artikeln 21 

und 23 der Charta der Grundrechte hat das 

Programm die Gleichstellung von Frauen 

und Männern zu fördern sowie jeglicher 

Form der Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts, der Rasse oder ethnischen 

Herkunft, der Religion oder 

Weltanschauung, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Ausrichtung 

entgegenzuwirken. Dieser Anspruch muss 

mit konkreten Überwachungs- und 

Evaluierungsmaßnahmen einhergehen, 

um sicherzustellen, dass die 

Durchführung des Programms im 

Einklang mit diesen Zielsetzungen erfolgt. 

Begründung 

Um den Erfolg des Programms und die verantwortungsvolle Nutzung öffentlicher Gelder zu 

garantieren und dem guten Ruf des Markenzeichens „Erasmus“ nicht zu schaden, müssen die 

Methoden für die Überwachung und Evaluierung des Programms verbessert werden. Dazu 

bedarf es vor allem einer klaren Definition von Indikatoren und Verfahren. 

 

Änderungsantrag 4 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 10 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Um Mobilität, Gerechtigkeit und 

Exzellenz im Studium zu fördern, sollte die 

EU eine europäische Garantiefazilität für 

Darlehen einrichten, damit Studierende 

unabhängig von ihrer sozialen Herkunft ein 

Masterstudium in einem anderen 

Teilnahmeland absolvieren können. Diese 

Fazilität sollte Finanzinstituten zur 

Verfügung stehen, die sich bereit erklären, 

Darlehen für Masterstudien in anderen 

Teilnahmeländern zu für Studierende 

günstigen Bedingungen anzubieten.  

(10) Um Mobilität, Gerechtigkeit und 

Exzellenz im Studium zu fördern, sollte die 

EU eine europäische Garantiefazilität für 

Darlehen einrichten, damit Studierende 

unabhängig von ihrer sozialen Herkunft ein 

Master- oder Promotionsstudium in einem 

anderen Teilnahmeland absolvieren 

können. Diese Fazilität sollte 

Finanzinstituten zur Verfügung stehen, die 

sich bereit erklären, Darlehen für Master- 

oder Promotionsstudien in anderen 

Teilnahmeländern zu für Studierende 

günstigen Bedingungen anzubieten. Dies 

darf allerdings nicht zu 

Überschneidungen mit dem Programm 

„Marie Curie“ im Rahmen der Initiative 

Horizont 2020 führen. 

Begründung 

Die Entwicklung von Forschung und Innovation ist für die Wettbewerbsfähigkeit der EU von 

außerordentlich großer Bedeutung. Diese Bereiche stehen in engem Zusammenhang mit 

höheren Bildungseinrichtungen. Deshalb sollte gewährleistet werden, dass auch Doktoranden 

im Rahmen des Programms „Erasmus für alle” von den Darlehensgarantien profitieren 

können, um ein Promotionsstudium in einem anderen Teilnahmeland absolvieren zu können. 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 14 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Im Rahmen des erneuerten 

Kopenhagen-Prozesses (2011-2020) wurde 

eine ehrgeizige, umfassende Vision für die 

europäische Politik im Bereich der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung 

entwickelt, und die EU wurde ersucht, im 

Rahmen ihrer Bildungsprogramme die 

Erreichung der vereinbarten Prioritäten – 

darunter die internationale Mobilität und 

(14) Im Rahmen des erneuerten 

Kopenhagen-Prozesses (2011–2020) wurde 

eine ehrgeizige, umfassende Vision für die 

europäische Politik im Bereich der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung 

entwickelt, und die EU wurde ersucht, im 

Rahmen ihrer Bildungsprogramme die 

Erreichung der vereinbarten Prioritäten – 

darunter die internationale Mobilität und 
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die Reformbemühungen der 

Mitgliedstaaten – zu unterstützen. 

die Reformbemühungen der 

Mitgliedstaaten – zu unterstützen. Diese 

Politik sollte im Rahmen des Programms 

unterstützt und vorrangig verfolgt werden. 

Da die berufliche Aus- und Fortbildung 

darüber hinaus einen wichtigen Beitrag 

zur Förderung guter 

Rahmenbedingungen für Forschung und 

Innovation leistet, sollte diesem Aspekt 

vorrangig Aufmerksamkeit geschenkt 

werden. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 15 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Um die Prioritäten der Agenda 

„Bessere Kompetenzen für das 

21. Jahrhundert: eine Agenda für die 

europäische Zusammenarbeit im 

Schulwesen“ – insbesondere die 

Verbesserung der Qualität der 

Schulbildung im Bereich 

Kompetenzentwicklung – zu unterstützen, 

die Gerechtigkeit und Integration in 

unseren Schulsystemen und schulischen 

Einrichtungen zu verbessern und die Rolle 

der Lehrkräfte und der Schulleitung zu 

stärken, sollten die Intensität und der 

Umfang der europäischen Zusammenarbeit 

zwischen Schulen sowie der Mobilität von 

Schulpersonal und Lernenden gesteigert 

werden. Im Vordergrund stehen sollten 

dabei insbesondere die strategischen Ziele 

– Verminderung der Schulabbrecherquote, 

Steigerung der Leistungen bei den 

Grundkompetenzen sowie Verbesserung 

der Qualität der frühkindlichen Betreuung, 

Bildung und Erziehung – sowie die Ziele 

für die Stärkung der beruflichen 

Kompetenzen von Lehrkräften und 

Schulleiterinnen und Schulleitern und die 

Verbesserung der Bildungschancen von 

Kindern mit Migrationshintergrund oder 

(15) Um die Prioritäten der Agenda 

„Bessere Kompetenzen für das 

21. Jahrhundert: eine Agenda für die 

europäische Zusammenarbeit im 

Schulwesen“ – insbesondere die 

Verbesserung der Qualität der 

Schulbildung im Bereich 

Kompetenzentwicklung – zu unterstützen, 

die Gerechtigkeit und Integration in 

unseren Schulsystemen und schulischen 

Einrichtungen zu verbessern und die Rolle 

der Lehrkräfte und der Schulleitung zu 

stärken, sollten die Intensität und der 

Umfang der europäischen Zusammenarbeit 

zwischen Schulen sowie der Mobilität von 

Schulpersonal und Lernenden gesteigert 

werden. Im Vordergrund stehen sollten 

dabei insbesondere die strategischen Ziele 

– Verminderung der Schulabbrecherquote, 

Steigerung der Leistungen bei den 

Grundkompetenzen sowie Verbesserung 

der Qualität der frühkindlichen Betreuung, 

Bildung und Erziehung – sowie die Ziele 

für die Stärkung der beruflichen 

Kompetenzen von Lehrkräften und 

Schulleiterinnen und Schulleitern und die 

Verbesserung der Bildungschancen von 

Kindern mit Migrationshintergrund oder 
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aus sozioökonomisch benachteiligten 

Verhältnissen. 

aus sozioökonomisch benachteiligten 

Verhältnissen. Darüber hinaus sollte in 

Anbetracht der zunehmenden 

Internationalisierung vieler Arbeitsplätze 

der Verbesserung von Sprachkenntnissen 

größere Aufmerksamkeit gewidmet 

werden. 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 19 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Das Programm sollte weltweit zur 

Entwicklung von Exzellenz im Bereich 

Forschung und Studien zur europäischen 

Integration beitragen; zu diesem Zweck 

sollte es insbesondere gemeinnützige 

Einrichtungen unterstützen, die über eine 

europäische Lenkungsstruktur verfügen, 

die das gesamte für die EU relevante 

Politikspektrum abdecken und die 

anerkannte akademische Abschlüsse 

verleihen. 

(19) Das Programm sollte weltweit zur 

Entwicklung von Exzellenz im Bereich 

Forschung und Studien zur europäischen 

Integration beitragen; zu diesem Zweck 

sollte es insbesondere gemeinnützige 

Einrichtungen unterstützen, die über eine 

europäische Lenkungsstruktur verfügen, 

die das gesamte für die EU relevante 

Politikspektrum abdecken und die 

anerkannte akademische Abschlüsse 

verleihen. In diesem Sinne sollten auch 

Jugendorganisationen und 

Sachverständige für Jugendpolitik 

einbezogen werden. 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 19 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (19a) Die Zusammenarbeit zwischen dem 

Programm und zivilgesellschaftlichen 

Organisationen in den Bereichen 

allgemeine und berufliche Bildung, 

Jugend und Sport auf nationaler und auf 

europäischer Ebene muss verstärkt 

werden. Im Zusammenhang mit 

Strategien und Maßnahmen für 

lebenslanges Lernen ist es von großer 
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Wichtigkeit, die Eigenverantwortung der 

Beteiligten zu stärken. Die Einbeziehung 

der Zivilgesellschaft ist von 

entscheidender Bedeutung, um die Ideen 

und Anliegen der Beteiligten auf allen 

Ebenen zu berücksichtigen, und bildet die 

Grundlage für einen konstruktiven Dialog 

zwischen der Union und ihren 

Bürgerinnen und Bürgern, um den 

Europäischen Raum für lebenslanges 

Lernen Wirklichkeit werden zu lassen. 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 21 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Die europaweite Mobilität zum 

Zwecke des lebenslangen Lernens sollte 

durch eine verbesserte Transparenz von 

Qualifikationen und Kompetenzen und 

durch die Steigerung der Akzeptanz der 

EU-Transparenzinstrumente erleichtert 

werden; beide Faktoren tragen zur 

Entwicklung einer qualitativ hochwertigen 

allgemeinen und beruflichen Bildung bei 

und vereinfachen auch die beruflich 

bedingte Mobilität – sowohl länder- als 

auch branchenübergreifend. Indem man 

jungen Lernenden (einschließlich 

Auszubildenden und Berufsschülerinnen 

und –schülern) den Zugang zu den in 

anderen Ländern genutzten Methoden, 

Verfahren und Technologien ermöglicht, 

wird auch ihre Beschäftigungsfähigkeit in 

einer globalen Wirtschaft verbessert; 

zudem kann dadurch auch die Attraktivität 

von Berufen mit internationalem Profil 

gesteigert werden. 

(21) Die europaweite Mobilität zum 

Zwecke des lebenslangen Lernens sollte 

durch eine verbesserte Transparenz von 

Qualifikationen und Kompetenzen und 

durch die Steigerung der Akzeptanz der 

EU-Transparenzinstrumente erleichtert 

werden; beide Faktoren tragen zur 

Entwicklung einer qualitativ hochwertigen 

allgemeinen und beruflichen Bildung bei 

und vereinfachen auch die beruflich 

bedingte Mobilität – sowohl länder- als 

auch branchenübergreifend. Indem man 

jungen Lernenden (einschließlich 

Auszubildenden und Berufsschülerinnen 

und -schülern) den Zugang zu den in 

anderen Ländern genutzten Methoden, 

Verfahren und Technologien ermöglicht, 

wird auch ihre Beschäftigungsfähigkeit in 

der Wirtschaft in Europa verbessert; 

zudem kann dadurch auch die Mobilität 

der Arbeitskräfte gefördert werden. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 22 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Entsprechend sollte der Einsatz 

folgender Instrumente ausgeweitet werden: 

einheitliches gemeinschaftliches 

Rahmenkonzept zur Förderung der 

Transparenz bei Qualifikationen und 

Kompetenzen (Europass; Entscheidung 

Nr. 2241/2004/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

15. Dezember 2004), Europäischer 

Qualifikationsrahmen für lebenslanges 

Lernen (EQR; Empfehlung des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 23. April 2008), Europäisches 

Leistungspunktesystem für die 

Berufsbildung (ECVET; Empfehlung des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juni 2009) und des Europäischen 

Systems zur Übertragung und 

Akkumulierung von Studienleistungen 

(ECTS). 

(22) Entsprechend sollte der Einsatz 

folgender Instrumente ausgeweitet werden: 

einheitliches gemeinschaftliches 

Rahmenkonzept zur Förderung der 

Transparenz bei Qualifikationen und 

Kompetenzen (Europass; Entscheidung 

Nr. 2241/2004/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

15. Dezember 2004), Europäischer 

Qualifikationsrahmen für lebenslanges 

Lernen (EQR; Empfehlung des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 23. April 2008), Europäisches 

Leistungspunktesystem für die 

Berufsbildung (ECVET; Empfehlung des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juni 2009) und des Europäischen 

Systems zur Übertragung und 

Akkumulierung von Studienleistungen 

(ECTS). Darüber hinaus sollte im 

Rahmen des Programms die Umsetzung 

von Strategien und Maßnahmen im 

Bereich der Berufsbildung gefördert und 

gestärkt werden. 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 24 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Der europäische Mehrwert sämtlicher 

im Rahmen des Programms durchgeführter 

Maßnahmen muss gewährleistet sein, 

ebenso wie die Komplementarität mit den 

Tätigkeiten der Mitgliedstaaten gemäß 

Artikel 167 Absatz 4 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union 

sowie mit anderen Tätigkeiten, 

insbesondere in den Bereichen Kultur, 

Forschung, Industrie- und 

Kohäsionspolitik, Erweiterung sowie 

(24) Der europäische Mehrwert sämtlicher 

im Rahmen des Programms durchgeführter 

Maßnahmen muss gewährleistet sein, 

ebenso wie die Komplementarität mit den 

Tätigkeiten der Mitgliedstaaten gemäß 

Artikel 167 Absatz 4 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union 

sowie mit anderen Tätigkeiten, 

insbesondere in den Bereichen Kultur, 

Forschung, Industrie- und 

Kohäsionspolitik, Erweiterung sowie 

Außenbeziehungen. Dies kann nur durch 
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Außenbeziehungen. die Entwicklung geeigneter Instrumente 

für die Evaluierung und Überwachung 

garantiert werden. 

Begründung 

Um den Erfolg des Programms und die verantwortungsvolle Nutzung öffentlicher Gelder zu 

garantieren und dem guten Ruf des Markenzeichens „Erasmus“ nicht zu schaden, müssen die 

Methoden für die Überwachung und Evaluierung des Programms verbessert werden. Dazu 

bedarf es vor allem einer klaren Definition von Indikatoren und Verfahren. 

 

Änderungsantrag 12 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 33 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Um während der gesamten Laufzeit 

des Programms schnell auf sich wandelnde 

Anforderungen reagieren zu können, sollte 

die Kommission ermächtigt werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union 

Rechtsakte zur Änderung der 

Bestimmungen über die Leistungskriterien 

und die von den nationalen Agenturen 

verwalteten Aktionen zu erlassen. 

Besonders wichtig ist dabei, dass die 

Kommission im Rahmen der Vorbereitung 

angemessene Konsultationen, auch auf 

Expertenebene, durchführt. Bei der 

Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 

Rechtsakte sollte die Kommission 

gewährleisten, dass die einschlägigen 

Dokumente dem Europäischen Parlament 

und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und 

ordnungsgemäß übermittelt werden. 

(33) Um während der gesamten Laufzeit 

des Programms schnell auf sich wandelnde 

Anforderungen reagieren zu können, sollte 

die Kommission ermächtigt werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union 

Rechtsakte zur Änderung der 

Bestimmungen über die von den nationalen 

Agenturen verwalteten Aktionen zu 

erlassen. Besonders wichtig ist dabei, dass 

die Kommission im Rahmen der 

Vorbereitung angemessene Konsultationen, 

auch auf Expertenebene, durchführt. Bei 

der Vorbereitung und Ausarbeitung 

delegierter Rechtsakte sollte die 

Kommission gewährleisten, dass die 

einschlägigen Dokumente dem 

Europäischen Parlament und dem Rat 

gleichzeitig, rechtzeitig und 

ordnungsgemäß übermittelt werden. 

Begründung 

Zur Gewährleistung von Transparenz und damit alle potenziellen Empfänger ihre Teilnahme 

am Programm „Erasmus für alle” im Zeitraum 2014–2020 vorbereiten können, sollten die 

Leistungskriterien im Zusammenhang mit den von den nationalen Agenturen verwalteten 

Aktionen nicht erst nachträglich von der Kommission durch delegierte Rechtsakte festgelegt 

werden, sondern fester Bestandteil der Verordnung selbst sein. 
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Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Im Sinne des lebenslangen Lernens 

erstreckt sich das Programm auf alle 

Ebenen der Bildung, insbesondere 

Hochschulbildung, berufliche Aus- und 

Weiterbildung, Erwachsenenbildung, 

Schulbildung sowie Jugend. 

3. Im Sinne des lebenslangen Lernens 

erstreckt sich das Programm auf alle 

Ebenen der Bildung, insbesondere 

Hochschulbildung, berufliche Aus- und 

Weiterbildung, Erwachsenenbildung, 

Schulbildung, nicht formale Ausbildung 

sowie Jugend. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Nummer 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. „nicht formales Umfeld“ ein 

Lernumfeld, das häufig geplant und 

organisiert, jedoch nicht Teil des formalen 

Systems der allgemeinen und beruflichen 

Bildung ist; 

2. „nicht formale Ausbildung“ einen 

strukturierten Prozess, der den Lernenden 

die Möglichkeit gibt, ihre Qualitäten, 

Qualifikationen und Fähigkeiten auf 

andere Weise zu entwickeln, als dies 

innerhalb des formalen Systems der 

allgemeinen und beruflichen Bildung der 

Fall ist; 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Nummer 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. „Unterstützung politischer Reformen“ 

jegliche Art von Tätigkeit, die die 

Modernisierung der Systeme der 

allgemeinen und beruflichen Bildung 

unterstützt und erleichtert, und zwar mittels 

politischer Zusammenarbeit zwischen den 

5. „Unterstützung politischer Reformen“ 

jegliche Art von Tätigkeit, die die 

Modernisierung der Systeme der 

allgemeinen und beruflichen Bildung 

unterstützt und erleichtert, und zwar mittels 

politischer Zusammenarbeit zwischen den 
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Mitgliedstaaten, insbesondere im Rahmen 

der offenen Methoden der Koordinierung; 

Mitgliedstaaten, insbesondere im Rahmen 

der offenen Methoden der Koordinierung, 

einschließlich des strukturierten Dialogs 

mit der Zivilgesellschaft, mit 

Organisationen, die nicht formale 

Ausbildung anbieten, und mit 

Jugendorganisationen; 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Nummer 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. „Personal“ Personen, die entweder 

beruflich oder freiwillig Aufgaben in der 

allgemeinen oder beruflichen Bildung oder 

in Angeboten des nicht formalen Lernens 

für junge Menschen erfüllen. Diese 

Personen können beispielsweise 

Lehrkräfte, Ausbilderinnen und Ausbilder, 

Schulleiterinnen und Schulleiter, 

Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer 

und nicht pädagogisch tätiges Personal 

sein; 

7. „Personal“ Personen, die entweder 

beruflich oder freiwillig Aufgaben in der 

allgemeinen oder beruflichen Bildung oder 

in Angeboten des nicht formalen Lernens 

erfüllen. Diese Personen können 

beispielsweise Lehrkräfte, Ausbilderinnen 

und Ausbilder, Schulleiterinnen und 

Schulleiter, Jugendbetreuerinnen und 

Jugendbetreuer und nicht pädagogisch 

tätiges Personal sein; 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Nummer 17 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

17. „Jugendaktivität“ eine Aktivität 

außerhalb der Schule (z. B. 

Jugendaustausch, Freiwilligendienst), die 

ein junger Mensch entweder einzeln oder 

in der Gruppe ausführt und die auf einem 

Ansatz des nicht formalen Lernens beruht; 

17. „Jugendaktivität“ eine Aktivität 

außerhalb der Schule (z. B. 

Jugendaustausch, Freiwilligendienst, 

Ausbildungsprogramme für Jugendliche), 

die ein junger Mensch entweder einzeln 

oder in der Gruppe ausführt und die auf 

einem Ansatz der nicht formalen 

Ausbildung beruht; 

 

Änderungsantrag 18 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Nummer 28 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 28a. „strukturierter Dialog“ Gremien und 

Foren, die nichtstaatlichen 

Organisationen und anderen Beteiligten 

die Möglichkeit geben, an der 

Ausarbeitung von Strategien und 

Maßnahmen mitzuwirken. 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) ihren Schwerpunkt auf langfristigen 

Auswirkungen und die Tatsache, dass sie 

nach Möglichkeit auf faktengestützten 

Analysen beruhen. 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Das Programm ist auf die Schaffung 

funktionsfähiger und wirksamer 

Strukturen für lebenslanges Lernen 

gerichtet; es beruht auf bewährten 

Verfahren und faktengestützten Analysen, 

umfasst Angebote für lebenslanges 

Lernen seitens einer Vielzahl 

unterschiedlicher – formaler und nicht 

formaler – Einrichtungen innerhalb der 

bestehenden Systeme und fördert eine 

positive Einstellung zum Lernen während 

der gesamten Lebenszeit. 
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Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Insbesondere soll das Programm auch zur 

Erreichung der folgenden Ziele 

beitragen: 

 a) Steigerung des Anteils der über 35-

Jährigen, die an Programmen für 

lebenslanges Lernen teilnehmen; 

 b) „Lebenslanges Lernen“ soll zu einer 

Realität für alle werden; 

 c) Steigerung der 

Jugendbeschäftigungsquote.  

Begründung 

Allgemeine und berufliche Bildung tragen direkt dazu bei, dass Jugendliche angemessene und 

gut bezahlte Arbeit finden. Die Steigerung der Beschäftigungsquote in den Mitgliedstaaten – 

insbesondere von jungen Menschen – ist ein wichtiges Ziel der EU. Es sollte deshalb in die 

Reihe der allgemeinen Ziele des Programms „Erasmus für alle” aufgenommen werden. 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Buchstabe a – Spiegelstrich 1 – Spiegelstrich 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– prozentualer Anteil der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer, die ihre 

Schlüsselkompetenzen und/oder ihre für 

die Beschäftigungsfähigkeit relevanten 

Fertigkeiten verbessert haben; 

– prozentualer Anteil der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer, die ihre 

Schlüsselkompetenzen und/oder ihre für 

die Beschäftigungsfähigkeit relevanten 

Fertigkeiten verbessert haben, gemessen 

an objektiven Kriterien wie der 

Beschäftigungsrate ein Jahr nach 

Abschluss der Ausbildung oder der Zahl 

der Teilnehmer, die im Rahmen ihres 

Ausbildungsgangs Berufstätigkeiten 

ausgeübt haben; 
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Begründung 

Um den Erfolg des Programms und die verantwortungsvolle Nutzung öffentlicher Gelder zu 

garantieren und dem guten Ruf des Markenzeichens „Erasmus“ nicht zu schaden, müssen die 

Methoden für die Überwachung und Evaluierung des Programms verbessert werden. Dazu 

bedarf es vor allem einer klaren Definition von Indikatoren und Verfahren. Diese dürfen sich 

nicht allein auf subjektive Erklärungen stützen, sondern müssen soweit wie möglich objektiv 

messbare Elemente einschließen. 

 

Änderungsantrag 23 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Buchstabe a – Spiegelstrich 1 – Spiegelstrich 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 – prozentualer Anteil der teilnehmenden 

Unternehmerinnen und Unternehmer, die 

ihre Schlüsselkompetenzen und/oder für 

die Unternehmenstätigkeit relevanten 

Fertigkeiten verbessert haben; 

Begründung 

Die Entwicklung der für eine Unternehmenstätigkeit erforderlichen Kompetenzen besonders 

bei jungen Menschen sollte durch einen spezifischen Indikator überwacht werden, um 

feststellen zu können, ob die Unterstützung für Maßnahmen zur Ausbildung und 

Weiterbildung junger Unternehmer erhöht werden muss. 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 –Buchstabe a – Spiegelstrich 1 – Spiegelstrich 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– prozentualer Anteil junger 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 

angeben, dass sie besser auf die Teilnahme 

am gesellschaftlichen und politischen 

Leben vorbereitet sind; 

– prozentualer Anteil junger 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 

angeben, dass sie besser auf die Teilnahme 

an unternehmerischen Initiativen und am 

gesellschaftlichen oder politischen Leben 

vorbereitet sind; 
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Änderungsantrag 25 
 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Buchstabe c – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Förderung der Entstehung eines 

europäischen Raums des lebenslangen 

Lernens, Anstoßen politischer Reformen 

auf nationaler Ebene, Unterstützung der 

Modernisierung der Systeme der 

allgemeinen und beruflichen Bildung 

einschließlich des nicht formalen Lernens 

und Unterstützung der europäischen 

Zusammenarbeit im Jugendbereich, 

insbesondere durch verstärkte politische 

Zusammenarbeit, bessere Nutzung von 

Anerkennungs- und 

Transparenzinstrumenten und Verbreitung 

bewährter Verfahren; 

c) Förderung der Entstehung eines 

europäischen Raums des lebenslangen 

Lernens unter besonderer 

Berücksichtigung der beruflichen Aus- 

und Weiterbildung, Anstoßen politischer 

Reformen auf nationaler Ebene, 

Unterstützung der Modernisierung der 

Systeme der allgemeinen und beruflichen 

Bildung einschließlich des formalen und 

nicht formalen Lernens und Erwerbs von 

Qualifikationen und Unterstützung der 

europäischen Zusammenarbeit im 

Jugendbereich und im Bereich des 

lebenslangen Lernens, insbesondere durch 

verstärkte politische Zusammenarbeit, 

bessere Nutzung von Anerkennungs- und 

Transparenzinstrumenten und Verbreitung 

bewährter Verfahren; 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Buchstabe d – Spiegelstrich 1  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– zugehöriger Indikator: Anzahl der an den 

Aktionen für Mobilität und 

Zusammenarbeit teilnehmenden 

Hochschuleinrichtungen aus Drittländern; 

– zugehöriger Indikator: Anzahl der an den 

Aktionen für Mobilität und internationale 

Zusammenarbeit teilnehmenden 

Hochschuleinrichtungen der EU und aus 

Drittländern; 

Begründung 

Dient der Klarheit und Kohärenz des Texts. 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Buchstabe d a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) Verbesserung der Ausbildung zur 

Wiedererlangung alter und zum Erwerb 

neuer Fertigkeiten, die für die 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 

Industrie erforderlich sind; 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Buchstabe e – Spiegelstrich 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– zugehöriger Indikator: Prozentualer 

Anteil der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, die ihre Sprachkenntnisse 

verbessert haben 

– zugehöriger Indikator: prozentualer 

Anteil der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, die ihre Sprachkenntnisse 

verbessert haben, was besonders anhand 

objektiver Kriterien, wie dem 

erfolgreichen Bestehen von 

Sprachprüfungen, ermessen wird; 

Begründung 

Um den Erfolg des Programms und die verantwortungsvolle Nutzung öffentlicher Gelder zu 

garantieren und dem guten Ruf des Markenzeichens „Erasmus“ nicht zu schaden, müssen die 

Methoden für die Überwachung und Evaluierung des Programms verbessert werden. Dazu 

bedarf es vor allem einer klaren Definition von Indikatoren und Verfahren. Diese dürfen sich 

nicht allein auf subjektive Erklärungen stützen, sondern müssen soweit wie möglich objektiv 

messbare Elemente einschließen. 

 

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Lernmobilität von Einzelpersonen, a) Lernmobilität von Einzelpersonen, auch 

im Bereich der Unternehmenstätigkeit, 

unter anderem durch Lehren und 

Praktika, 
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Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) länderübergreifende, in eines der 

Teilnahmeländer gemäß Artikel 18 

gerichtete Mobilität von Studierenden, 

Berufsschülern und Auszubildenden sowie 

von jungen Menschen, die an nicht 

formalen Aktivitäten teilnehmen. Bei 

dieser Mobilität kann es sich um einen 

Studien- bzw. Schulungsaufenthalt an einer 

Partnereinrichtung, einen berufspraktischen 

Aufenthalt im Ausland oder um die 

Teilnahme an Jugendaktivitäten 

(insbesondere Freiwilligentätigkeiten) 

handeln. Mobilität zum Erwerb eines 

Studienabschlusses auf Master-Ebene wird 

im Rahmen der Garantiefazilität für 

Studiendarlehen gemäß Artikel 14 

Absatz 3 gefördert; 

a) länderübergreifende, in eines der 

Teilnahmeländer gemäß Artikel 18 

gerichtete Mobilität von Studierenden, 

Berufsschülern und Auszubildenden sowie 

von Studierenden in der 

Erwachsenenbildung und von jungen 

Menschen, die an nicht formalen 

Aktivitäten teilnehmen. Bei dieser 

Mobilität kann es sich um einen Studien- 

bzw. Schulungsaufenthalt an einer 

Partnereinrichtung, einen berufspraktischen 

Aufenthalt oder Arbeits- und 

Ausbildungsverträge im Ausland oder um 

die Teilnahme an Aktivitäten 

(einschließlich Freiwilligentätigkeiten) 

handeln. Mobilität zum Erwerb eines 

Studienabschlusses auf Master- und 

Promotionsebene wird im Rahmen der 

Garantiefazilität für Studiendarlehen 

gemäß Artikel 14 Absatz 3 gefördert; 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) länderübergreifende, in eines der 

Teilnahmeländer gemäß Artikel 18 

gerichtete Mobilität von Personal. Bei 

dieser Mobilität kann es sich um einen 

Lehraufenthalt oder die Teilnahme an 

Aktivitäten zur beruflichen Entwicklung 

im Ausland handeln. 

b) länderübergreifende, in eines der 

Teilnahmeländer gemäß Artikel 18 

gerichtete Mobilität von Personal. Bei 

dieser Mobilität kann es sich um einen 

Lehraufenthalt oder die Teilnahme an 

Aktivitäten zur beruflichen Entwicklung 

im Ausland handeln, auch im Bereich der 

Unternehmenstätigkeit. 
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Begründung 

Die Lernmobilität junger Unternehmer ist für die Verwirklichung der Industriepolitik und die 

Wettbewerbsfähigkeit der EU von großer Bedeutung. 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) Chancengleichheit für alle 

Studierenden im Hinblick auf 

Zusammenarbeit und Mobilität, 

unabhängig von der 

Hochschule/Bildungseinrichtung, an der 

sie ihr Studium absolviert haben. 

Begründung 

Der Grundsatz der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung muss auch im Rahmen der 

Zusammenarbeit für Innovation und bewährte Verfahren zum Ausdruck kommen. 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Diese Aktion unterstützt die Mobilität 

für lebenslanges Lernen im Bereich der 

allgemeinen und beruflichen Bildung, um 

die Verbreitung aller Fähigkeiten und 

Fertigkeiten zu ermöglichen. 

 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) länderübergreifende strategische 

Partnerschaften, die auf die Entwicklung 

a) länderübergreifende strategische 

Partnerschaften, die auf die Entwicklung 
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und Umsetzung gemeinsamer Initiativen 

und die Förderung des Austauschs von 

Erfahrungen und Know-how abzielen, 

zwischen Organisationen, die in den 

Bereichen allgemeine und berufliche 

Bildung und/oder Jugend oder in anderen 

relevanten Bereichen aktiv sind; 

und Umsetzung gemeinsamer Initiativen 

und die Förderung des Austauschs von 

Erfahrungen und Know-how abzielen, 

zwischen Organisationen, die in den 

Bereichen allgemeine und berufliche 

Bildung, berufliche Qualifizierung, 

und/oder Jugend oder in anderen 

relevanten Bereichen aktiv sind; 

 

Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) grenzübergreifende Zusammenarbeit 

mit dem Schwerpunkt Anerkennung und 

Unterstützung und dem Ziel langfristiger 

und systematischer Wirkung, durch 

Modernisierung oder Diversifizierung von 

Systemen der allgemeinen und 

beruflichen Bildung unter Einbeziehung 

von Organisationen und Einrichtungen, 

die formale und nicht formale Ausbildung 

anbieten, sowie von Unternehmen und 

der Zivilgesellschaft; 

 

Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b – Spiegelstrich 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Wissensallianzen zwischen 

Hochschuleinrichtungen und Unternehmen, 

die Kreativität, Innovation und 

Unternehmergeist fördern, indem sie 

relevante Lernangebote bereitstellen, 

einschließlich der Entwicklung neuer 

Curricula; 

– Wissensallianzen zwischen 

Hochschuleinrichtungen und Unternehmen, 

die Kreativität, Innovation und 

Unternehmergeist fördern, indem sie 

relevante Lernangebote bereitstellen, 

einschließlich der Entwicklung neuer 

Curricula und neuer Lehr- und 

Lernmethoden; 
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Begründung 

Für Bildung und Ausbildung sind sowohl die Inhalte der Lehrgänge und Programme als auch 

die Methoden, mit denen sie vermittelt werden, ausschlaggebend. Die Zusammenarbeit der 

genannten Einrichtungen sollte auch die Entwicklung neuer innovativer Lehr- und 

Lernmethoden ermöglichen. 
 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b – Spiegelstrich 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Allianzen für branchenspezifische 

Fertigkeiten zwischen Bildungs- bzw. 

Berufsbildungsanbietern und 

Unternehmen, die die 

Beschäftigungsfähigkeit fördern, neue 

branchenspezifische Curricula aufstellen, 

innovative Formen beruflicher Lehre, Aus- 

und Weiterbildung entwickeln und in der 

Praxis die Anwendung der Instrumente für 

die EU-weite Anerkennung vorantreiben. 

– Allianzen für branchenspezifische 

Fertigkeiten zwischen Bildungs- bzw. 

Berufsbildungsanbietern und 

Unternehmen, die die 

Beschäftigungsfähigkeit fördern, neue 

branchenspezifische Curricula aufstellen, 

innovative Formen beruflicher Lehre, Aus- 

und Weiterbildung entwickeln, auch durch 

Nutzung der IKT, und in der Praxis die 

Anwendung der Instrumente für die EU-

weite Anerkennung vorantreiben. 

Begründung 

Bildungs- und Berufsbildungsanbieter und Unternehmen, die die Beschäftigungsfähigkeit 

fördern, neue branchenspezifische Curricula aufstellen, innovative Formen beruflicher Lehre, 

Aus- und Weiterbildung entwickeln und in der Praxis die Anwendung der Instrumente für die 

EU-weite Anerkennung vorantreiben, sollten die IKT nutzen. 

 

Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) Netzwerke und Vereinigungen für die 

Ausbildung im handwerklichen und 

kunsthandwerklichen Bereich und zur 

Ausbildung der für die Erhaltung des 

Kulturerbes notwendigen Qualifikationen. 
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Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) lebenslange Weiterbildung, um den 

beruflichen Aufstieg zu ermöglichen und 

die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 

verbessern. 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Diese Aktion umfasst auch 

administrative Unterstützung für 

zivilgesellschaftliche Organisationen, die 

im Bereich des lebenslangen Lernens und 

der formalen und nicht formalen 

Ausbildung tätig sind, unter besonderer 

Berücksichtigung der Initiativen für 

junge Menschen. 

 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) politischer Dialog mit relevanten 

europäischen Stakeholdern in den 

Bereichen allgemeine und berufliche 

Bildung sowie Jugend; 

c) politischer Dialog mit relevanten 

europäischen Stakeholdern in den 

Bereichen allgemeine und berufliche 

Bildung, Jugend, Kultur und 

Unternehmenstätigkeit; 

 

Änderungsantrag 42 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Jean-Monnet-Aktivitäten Europäische Bildung und Jean-Monnet-

Aktivitäten 

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Buchstabe c – Ziffer ii a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 iia) Europäisches Institut für öffentliche 

Verwaltung in Maastricht; 

 

Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Buchstabe c – Ziffer ii b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 iib) Europäische Rechtsakademie in 

Trier; 

 

Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Buchstabe c – Ziffer ii c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 iic) Europäische Agentur für 

Entwicklungen in der 

sonderpädagogischen Förderung in 

Middelfart; 

 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Buchstabe c – Ziffer ii d (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 iid) Internationales Zentrum für 

europäische Bildung (CIFE) in Nizza; 

 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Buchstabe c – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Unterstützung von sozialer Inklusion, 

Chancengleichheit und 

gesundheitsfördernder körperlicher 

Betätigung durch Steigerung der 

Beteiligung an sportlichen Aktivitäten; 

c) Unterstützung von sozialer Inklusion, 

Chancengleichheit und 

gesundheitsfördernder körperlicher 

Betätigung durch Steigerung der 

Beteiligung an sportlichen Aktivitäten und 

durch Unterstützung von 

Freiwilligentätigkeiten im Sport; 

 

Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) Unterstützung eines nachhaltigen und 

integrierten Wachstums durch Förderung 

des Zugangs von Personen mit 

Behinderungen zu sportlichen Aktivitäten; 

 – zugehöriger Indikator: prozentualer 

Anteil der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, die die Ergebnisse 

grenzübergreifender Projekte zur 

Förderung der Teilnahme von Personen mit 

Behinderungen an sportlichen Aktivitäten 

nutzen; 

 cb) Unterstützung sportlicher Aktivitäten 

und von Ausbildungsprogrammen im 

Zusammenhang mit einer Gesellschaft für 

gesundes und aktives Altern. 
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Änderungsantrag 49Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Leistungskriterien für die 

Überwachung und Evaluierung der 

Erreichung der Einzelziele gemäß 

Absatz 1 sind in Anhang -I aufgelistet. 

Begründung 

Um Transparenz und Rechtssicherheit zu gewährleisten, sollten die Leistungskriterien für die 

von den nationalen Agenturen verwalteten Aktionen fester Bestandteil der Verordnung sein. 

Die von der Kommission vorgeschlagenen Indikatoren werden deshalb in Anhang -I 

aufgelistet.  

 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 1 –Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Förderung nichtkommerzieller 

europäischer Sportveranstaltungen, an 

denen sich mehrere europäische Länder 

beteiligen; 

b) Förderung nicht gewinnorientierter 

europäischer Sportveranstaltungen auf der 

Ebene des Breitensports, an denen sich 

mehrere europäische Länder beteiligen; 

 

Änderungsantrag 51 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Dialog mit relevanten europäischen 

Stakeholdern. 

e) Dialog mit relevanten europäischen 

Stakeholdern einschließlich Unternehmen. 

 

Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Im Rahmen der geförderten Aktivitäten 

sind gegebenenfalls zusätzliche Mittel 

durch Partnerschaften mit Dritten (z. B. 

Unternehmen aus der Privatwirtschaft) zu 

mobilisieren. 

2. Im Rahmen der geförderten Aktivitäten 

können gegebenenfalls zusätzliche Mittel 

durch Partnerschaften mit Dritten (z. B. 

Unternehmen aus der Privatwirtschaft) 

mobilisiert werden. 

 

 

Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Zusätzlich zur in Absatz 1 genannten 

Mittelausstattung und zur Stärkung der 

internationalen Dimension der 

Hochschulbildung werden Mittel in Höhe 

von voraussichtlich 1 812 100 000 EUR 

aus den verschiedenen Instrumenten im 

Bereich der Außenbeziehungen 

(Instrument für 

Entwicklungszusammenarbeit, 

Europäisches Nachbarschaftsinstrument, 

Instrument für Heranführungshilfe, 

Partnerschaftsinstrument und Europäischer 

Entwicklungsfonds) bereitgestellt, und 

zwar für Maßnahmen der Lernmobilität in 

die Länder bzw. aus den Ländern, die nicht 

in Artikel 18 Absatz 1 genannt sind, sowie 

für die Zusammenarbeit und den 

politischen Dialog mit 

Behörden/Einrichtungen/Organisationen 

aus diesen Ländern. Für die Verwendung 

dieser Mittel gelten die Bestimmungen der 

vorliegenden Verordnung. 

2. Zusätzlich zur in Absatz 1 genannten 

Mittelausstattung und zur Stärkung der 

internationalen Dimension der 

Hochschulbildung werden Mittel in Höhe 

von voraussichtlich 1 812 100 000 EUR 

aus den verschiedenen Instrumenten im 

Bereich der Außenbeziehungen 

(Instrument für 

Entwicklungszusammenarbeit, 

Europäisches Nachbarschaftsinstrument, 

Instrument für Heranführungshilfe, 

Partnerschaftsinstrument und Europäischer 

Entwicklungsfonds) bereitgestellt, und 

zwar für Maßnahmen der Lernmobilität, 

auch im Bereich der 

Unternehmenstätigkeit, in die Länder bzw. 

aus den Ländern, die nicht in Artikel 18 

Absatz 1 genannt sind, sowie für die 

Zusammenarbeit und den politischen 

Dialog mit 

Behörden/Einrichtungen/Organisationen 

aus diesen Ländern. Für die Verwendung 

dieser Mittel gelten die Bestimmungen der 

vorliegenden Verordnung. 

Begründung 

Die Lernmobilität junger Unternehmer ist für die Verwirklichung der Industriepolitik und die 

Wettbewerbsfähigkeit der EU von großer Bedeutung. 
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Änderungsantrag 54 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Bereitstellung der Mittel erfolgt im 

Wege von zwei Mehrjahreszuweisungen 

für die ersten vier bzw. die restlichen drei 

Jahre. Diese Mittel werden entsprechend 

dem festgestellten Bedarf und den 

festgelegten Prioritäten der betreffenden 

Länder in den Mehrjahresrichtprogrammen 

für die genannten Instrumente 

berücksichtigt. Im Falle maßgeblicher 

unvorhergesehener Umstände oder 

bedeutender politischer Entwicklungen 

können die Zuweisungen gemäß den 

politischen Prioritäten für das auswärtige 

Handeln der EU angepasst werden. Die 

Zusammenarbeit mit Ländern, die nicht zu 

den Teilnahmeländern zählen, kann sich 

gegebenenfalls auf zusätzliche finanzielle 

Beiträge aus Partnerländern stützen, die 

gemäß den mit diesen Ländern zu 

vereinbarenden Verfahren bereitzustellen 

sind. 

Die Bereitstellung der Mittel erfolgt im 

Wege von zwei Mehrjahreszuweisungen 

für die ersten vier bzw. die restlichen drei 

Jahre. Um die Fortführung der 

Maßnahmen und eine reibungslose 

Durchführung des Programms zu 

sichern, sind die jährlichen 

Mittelzuweisungen relativ gleich 

bemessen. Diese Mittel werden 

entsprechend dem festgestellten Bedarf 

und den festgelegten Prioritäten der 

betreffenden Länder in den 

Mehrjahresrichtprogrammen für die 

genannten Instrumente berücksichtigt. Im 

Falle maßgeblicher unvorhergesehener 

Umstände oder bedeutender politischer 

Entwicklungen können die Zuweisungen 

gemäß den politischen Prioritäten für das 

auswärtige Handeln der EU angepasst 

werden. Die Zusammenarbeit mit Ländern, 

die nicht zu den Teilnahmeländern zählen, 

kann sich gegebenenfalls auf zusätzliche 

finanzielle Beiträge aus Partnerländern 

stützen, die gemäß den mit diesen Ländern 

zu vereinbarenden Verfahren 

bereitzustellen sind. 

Begründung 

Um eine zufriedenstellende Verwaltung des Programms im gesamten Zeitraum 2014–2020 zu 

gewährleisten, sollten die jährlichen Mittelzuweisungen in etwa gleich hoch sein. 

 

Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Kommission stellt die Mittel für 3. Die Kommission stellt die Mittel für 
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Garantien zur Besicherung von Darlehen 

zur Verfügung, die Studierenden gewährt 

werden, die ihren Wohnsitz in einem 

Teilnahmeland gemäß Artikel 18 Absatz 1 

haben und ein Studium zum Erwerb eines 

vollwertigen Master-Abschlusses in einem 

anderen Teilnahmeland absolvieren; die 

Bereitstellung erfolgt über einen 

Treuhänder mit einem entsprechenden 

Mandat, und zwar auf Grundlage von 

Treuhandvereinbarungen, die die 

Anwendung des Finanzierungsinstruments 

sowie die jeweiligen Verpflichtungen der 

Parteien regeln. Das 

Finanzierungsinstrument entspricht den 

einschlägigen Bestimmungen der 

Haushaltsordnung und des delegierten 

Rechtsakts, der an die Stelle der 

Durchführungsbestimmungen tritt. Im 

Einklang mit Artikel 18 Absatz 2 der 

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 

sollten die Einnahmen und Rückzahlungen, 

die durch die Garantien generiert werden, 

dem Finanzierungsinstrument zugeordnet 

werden. Das Finanzierungsinstrument, 

einschließlich der Erfordernisse des 

Marktes und der Inanspruchnahme, ist 

Gegenstand des Monitoring und der 

Evaluierung gemäß Artikel 15 Absatz 2. 

Garantien zur Besicherung von Darlehen 

zur Verfügung, die Studierenden und 

Doktoranden gewährt werden, die ihren 

Wohnsitz in einem Teilnahmeland gemäß 

Artikel 18 Absatz 1 haben und ein Studium 

zum Erwerb eines vollwertigen Master- 

oder Promotionsabschlusses in einem 

anderen Teilnahmeland absolvieren; die 

Bereitstellung erfolgt über einen 

Treuhänder mit einem entsprechenden 

Mandat, und zwar auf Grundlage von 

Treuhandvereinbarungen, die die 

Anwendung des Finanzierungsinstruments 

sowie die jeweiligen Verpflichtungen der 

Parteien regeln. Das 

Finanzierungsinstrument entspricht den 

einschlägigen Bestimmungen der 

Haushaltsordnung und des delegierten 

Rechtsakts, der an die Stelle der 

Durchführungsbestimmungen tritt. Im 

Einklang mit Artikel 18 Absatz 2 der 

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 

sollten die Einnahmen und Rückzahlungen, 

die durch die Garantien generiert werden, 

dem Finanzierungsinstrument zugeordnet 

werden. Das Finanzierungsinstrument, 

einschließlich der Erfordernisse des 

Marktes und der Inanspruchnahme, ist 

Gegenstand des Monitoring und der 

Evaluierung gemäß Artikel 15 Absatz 2 

der vorliegenden Verordnung. 

Begründung 

In Anbetracht der großen Bedeutung von Forschung und Innovation für die 

Wettbewerbsfähigkeit und die industrielle, wirtschaftliche und soziale Entwicklung der EU 

sollte gewährleistet werden, dass auch Doktoranden im Rahmen des Programms „Erasmus 

für alle” von den Darlehensgarantien profitieren können, um ein Promotionsstudium in einem 

anderen Teilnahmeland als ihrem Wohnsitzland absolvieren zu können. 

 

Änderungsantrag 56 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Bei öffentlichen Einrichtungen sowie 

Schulen, Hochschuleinrichtungen und 

Organisationen in den Bereichen 

allgemeine und berufliche Bildung, Jugend 

und Sport, die in den vorangegangenen 

zwei Jahren mehr als 50 % ihrer jährlichen 

Einnahmen aus öffentlichen Quellen 

bezogen haben, ist davon auszugehen, dass 

sie über die erforderlichen finanziellen, 

fachlichen und administrativen Kapazitäten 

verfügen, um Projekte im Rahmen des 

Programms durchzuführen. Es wird nicht 

von ihnen verlangt, dies durch weitere 

Unterlagen nachzuweisen. 

4. Bei öffentlichen Einrichtungen sowie 

Schulen, Hochschuleinrichtungen und 

Organisationen in den Bereichen 

allgemeine und berufliche Bildung, Jugend 

und Sport, die in den vorangegangenen 

zwei Jahren mehr als 50 % ihrer jährlichen 

Einnahmen aus öffentlichen Quellen 

bezogen haben, ist davon auszugehen, dass 

sie über die erforderlichen finanziellen, 

fachlichen und administrativen Kapazitäten 

verfügen, um Projekte im Rahmen des 

Programms durchzuführen. Es wird nicht 

von ihnen verlangt, dies durch weitere 

Unterlagen nachzuweisen.  

Öffentliche Einrichtungen sowie Schulen, 

Hochschuleinrichtungen und 

Organisationen in den Bereichen 

allgemeine und berufliche Bildung, 

Jugend und Sport, die die in Absatz 1 

aufgeführten Bedingungen nicht erfüllen, 

sind verpflichtet, eine Dokumentation 

vorzulegen, aus der hervorgeht, dass sie 

über die erforderlichen finanziellen, 

fachlichen und administrativen 

Kapazitäten verfügen, um Projekte im 

Rahmen des Programms durchzuführen. 

Begründung 

Zur besseren Verständlichkeit des Texts und Verbesserung des Zugangs von öffentlichen 

Einrichtungen, Schulen, Hochschuleinrichtungen und Organisationen in den Bereichen 

allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport zu diesem Programm.  

 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) faktengestützte Erkenntnisse aus den 

Vorhaben. 
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Änderungsantrag 58 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Im Hinblick auf einen Beschluss zur 

Verlängerung, Änderung oder Aussetzung 

des Programms erstellt die Kommission 

zusätzlich zum fortlaufenden Monitoring 

spätestens Ende 2017 einen 

Evaluierungsbericht, um die Wirksamkeit 

des Programms bei der Erreichung der 

Ziele, seine Effizienz und seinen 

europäischen Mehrwert zu bewerten. In der 

Evaluierung ist einzugehen auf den 

Spielraum für Vereinfachungen, auf die 

interne und externe Kohärenz, auf die 

Frage, ob noch sämtliche Ziele relevant 

sind, und auf den Beitrag der Maßnahmen 

zu den Prioritäten der EU für ein 

intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum. Außerdem sind die Ergebnisse 

der Evaluierung der langfristigen 

Auswirkungen der Vorläuferprogramme 

(Programm für lebenslanges Lernen, 

Jugend in Aktion, Erasmus Mundus und 

andere internationale Programme für die 

Hochschulbildung) zu berücksichtigen. 

2. Im Hinblick auf einen Beschluss zur 

Verlängerung, Änderung oder Aussetzung 

des Programms erstellt die Kommission 

zusätzlich zum fortlaufenden Monitoring 

alljährlich einen Evaluierungsbericht, um 

die Wirksamkeit des Programms bei der 

Erreichung der Ziele, seine Effizienz und 

seinen europäischen Mehrwert zu 

bewerten, und legt ihn dem Europäischen 

Parlament und dem Rat vor. In der 

Evaluierung ist einzugehen auf den 

Spielraum für Vereinfachungen, auf die 

interne und externe Kohärenz, auf die 

Frage, ob noch sämtliche Ziele relevant 

sind, und auf den Beitrag der Maßnahmen 

zu den Prioritäten der EU für ein 

intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum. Außerdem sind die Ergebnisse 

der Evaluierung der langfristigen 

Auswirkungen der Vorläuferprogramme 

(Programm für lebenslanges Lernen, 

Jugend in Aktion, Erasmus Mundus und 

andere internationale Programme für die 

Hochschulbildung) zu berücksichtigen. 

Begründung 

Für eine wirksame Überwachung der Durchführung des Programms „Erasmus für alle” im 

Zeitraum 2014–2020 sollte die Kommission alljährlich Evaluierungsberichte ausarbeiten und 

dem Europäischen Parlament vorlegen. 

 

Änderungsantrag 59 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 16 – Absatz 4 – Spiegelstrich 4 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 – „Erasmus Unternehmertum“ wird in 

Verbindung mit den europäischen 
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Unternehmen und KMU verwendet; 

 „Erasmus für lebenslanges Lernen“ wird 

in Verbindung mit der 

Erwachsenenbildung verwendet. 

 

Änderungsantrag 60 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Kommission und die 

Mitgliedstaaten fördern die Beteiligung 

von nichtstaatlichen Organisationen und 

insbesondere Jugendorganisationen, die 

in Bereichen wie allgemeine und 

berufliche Bildung, Jugend und Sport 

tätig sind, an dem Programm. 

Begründung 

Da Jugendliche die Hauptbegünstigten des Programms „Erasmus für alle” sind, ist es 

wichtig, dass nichtstaatliche Organisationen, besonders Jugendorganisationen, die in den 

Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport tätig sind, am Programm 

„Erasmus für alle” teilnehmen.  

 

Änderungsantrag 61 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Bei der Durchführung des Programms 

sorgen die Kommission und die 

Mitgliedstaaten dafür, dass besondere 

Vorkehrungen zur Erleichterung der 

Teilnahme von Menschen getroffen 

werden, die aus Gründen der Bildung bzw. 

aus sozialen, geschlechterspezifischen, 

physischen, psychischen, geografischen, 

wirtschaftlichen oder kulturellen Gründen 

mit Schwierigkeiten konfrontiert sind. 

2. Bei der Durchführung des Programms 

sorgen die Kommission und die 

Mitgliedstaaten dafür, dass besondere 

Vorkehrungen zur Erleichterung der 

Teilnahme von Menschen getroffen 

werden, die aus Gründen der Bildung bzw. 

aus sozialen, geschlechterspezifischen, 

physischen, psychischen, geografischen, 

wirtschaftlichen oder kulturellen Gründen 

mit Schwierigkeiten konfrontiert sind. In 

diesem Sinne schenken die Kommission 

und die Mitgliedstaaten der Nutzung der 
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IKT und der neuen Technologien 

besondere Aufmerksamkeit, um die 

Teilnahme von Personen, die mit solchen 

Schwierigkeiten konfrontiert sind, zu 

erleichtern. 

Begründung 

Der Einsatz von IKT und neuen Technologien sollte Teil der Bemühungen der Kommission 

und der Mitgliedstaaten sein, Personen, die aus Gründen der Bildung bzw. aus sozialen, 

geschlechtsspezifischen, physischen, psychischen, geografischen, wirtschaftlichen oder 

kulturellen Gründen mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, die Teilnahme zu erleichtern. 

 

Änderungsantrag 62 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) den relevanten politischen Strategien 

der EU, insbesondere in den Bereichen 

Kultur und Medien, Beschäftigung, 

Gesundheit, Forschung und Innovation, 

Unternehmen, Justiz, Verbraucher, 

Entwicklung und Kohäsionspolitik; 

(a) den relevanten politischen Strategien 

der Union, insbesondere in den Bereichen 

Kultur und Medien, Beschäftigung, 

Gesundheit, Forschung und Innovation, 

Industriepolitik, Unternehmen, Justiz, 

Verbraucher, Entwicklung und 

Kohäsionspolitik; 

Begründung 

Die Industriepolitik der EU ist ein Sektor, dem Maßnahmen im Bereich der allgemeinen und 

beruflichen Bildung, Forschung und Innovation auf EU-Ebene besonders zugutekommen. 

Deshalb sollte die Industriepolitik der EU zu den für das Programm „Erasmus für alle” 

relevanten Politikbereichen hinzugefügt werden.   

 

Änderungsantrag 63 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 21 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten ergreifen alle 

geeigneten Maßnahmen, um rechtliche und 

administrative Hürden zu beseitigen, die 

dem ordnungsgemäßen Funktionieren des 

2. Die Mitgliedstaaten ergreifen alle 

geeigneten Maßnahmen, um rechtliche und 

administrative Hürden zu beseitigen, die 

dem ordnungsgemäßen und effizienten 
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Programms entgegenstehen, was auch die 

Verwaltung von Visa einschließt. 

Funktionieren des Programms 

entgegenstehen, was auch die Verwaltung 

von Visa einschließt. 

 

Änderungsantrag 64 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die nationale Agentur fördert die 

Mitwirkung von lokalen und regionalen 

Behörden und Akteuren an der 

Umsetzung und Überwachung der 

Vorhaben. 

 

Änderungsantrag 65 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 23 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Binnen zwei Monaten nach Erhalt der 

von der nationalen Behörde gemäß 

Artikel 21 Absatz 3 vorgelegten Ex-ante-

Konformitätsbewertung entscheidet die 

Kommission, ob sie die Benennung der 

nationalen Agentur akzeptiert, mit 

Auflagen akzeptiert oder ablehnt. Solange 

die Ex-ante-Konformitätsbewertung nicht 

akzeptiert wurde, geht die Kommission 

kein Vertragsverhältnis mit der nationalen 

Agentur ein. Im Falle der Akzeptierung mit 

Auflagen kann die Kommission 

angemessene Vorsichtsmaßnahmen 

hinsichtlich des Vertragsverhältnisses mit 

der nationalen Agentur treffen. 

1. Binnen zwei Monaten nach Erhalt der 

von der nationalen Behörde gemäß 

Artikel 21 Absatz 3 vorgelegten Ex-ante-

Konformitätsbewertung entscheidet die 

Kommission, ob sie die Benennung der 

nationalen Agentur akzeptiert, mit 

Auflagen akzeptiert oder ablehnt. Solange 

die Ex-ante-Konformitätsbewertung nicht 

akzeptiert wurde, geht die Kommission 

kein Vertragsverhältnis mit der nationalen 

Agentur ein. Die Kommission sorgt in 

Zusammenarbeit mit den betreffenden 

Mitgliedstaaten dafür, dass die 

Benennung der nationalen Agenturen so 

rasch wie möglich vonstattengeht. In 

jedem Fall muss die Benennung der 

nationalen Agentur und die offizielle 

Genehmigung ihres Arbeitsprogramms 

spätestens neun Monate nach der 

Annahme dieser Verordnung erfolgen. Im 

Falle der Akzeptierung mit Auflagen kann 

die Kommission angemessene 
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Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des 

Vertragsverhältnisses mit der nationalen 

Agentur treffen. 

Begründung 

Auf diese Weise soll dafür gesorgt werden, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission 

zusammenarbeiten, damit die Benennung der nationalen Agenturen und die offizielle 

Genehmigung ihrer Arbeitsprogramme bis spätestens zum 1. Januar 2014 erfolgt.  

 

Änderungsantrag 66 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 23 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Nachdem die Kommission die Ex-ante-

Konformitätsbewertung in Bezug auf die 

für das Programm benannte nationale 

Agentur angenommen hat, regelt die 

Kommission offiziell die rechtlichen 

Verantwortlichkeiten hinsichtlich 

Finanzvereinbarungen, die sich auf die 

Vorläuferprogramme für lebenslanges 

Lernen und Jugend in Aktion (2007–2013) 

beziehen und die bei Beginn der Laufzeit 

des Programms noch nicht abgeschlossen 

sind. 

2. Nachdem die Kommission die Ex-ante-

Konformitätsbewertung in Bezug auf die 

für das Programm benannte nationale 

Agentur angenommen hat, regelt die 

Kommission offiziell die rechtlichen 

Verantwortlichkeiten hinsichtlich 

Finanzvereinbarungen, die sich auf die 

Vorläuferprogramme für lebenslanges 

Lernen und Jugend in Aktion (2007–2013) 

beziehen und die bei Beginn der Laufzeit 

des Programms noch nicht abgeschlossen 

sind, und veröffentlicht sie auf ihrer 

Website. 

Begründung 

Um den Austausch bewährter Verfahren und Transparenz im Hinblick auf die Durchführung 

des Programms „Erasmus für alle” zu gewährleisten, sollten die Angaben, auf die in diesem 

Absatz Bezug genommen wird, auf der Website der Kommission veröffentlicht werden. 

 

Änderungsantrag 67 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 23 – Absatz 10 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 10a. Die Kommission veröffentlicht auf 

ihrer Website alle Informationen 
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betreffend die von den Mitgliedstaaten 

benannten nationalen Agenturen, den 

Inhalt der von der Kommission mit jeder 

dieser Agenturen geschlossenen Verträge 

sowie den Umfang der Mittel, die den 

nationalen Agenturen jährlich in Form 

von Darlehen für die Maßnahmen im 

Rahmen des Programms und zur 

Unterstützung der Tätigkeit der für die 

Verwaltung des Programms zuständigen 

nationalen Agenturen bereitgestellt 

werden, und aktualisiert diese Angaben 

fortlaufend.  

Begründung 

Zur Gewährleistung von Transparenz und zur Förderung des Austauschs bewährter 

Verfahren veröffentlicht die Kommission auf ihrer Website alle in diesem Absatz genannten 

Informationen und aktualisiert sie regelmäßig. 

 

Änderungsantrag 68 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 27 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 

übertragen, gemäß Artikel 28 delegierte 

Rechtsakte zur Änderung von Artikel 13 

Absatz 7 und Artikel 22 Absatz 2 in Bezug 

auf die Leistungskriterien bzw. die von 

den nationalen Agenturen verwalteten 

Aktionen zu erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis 

übertragen, gemäß Artikel 28 delegierte 

Rechtsakte zur Änderung von Artikel 22 

Absatz 2 in Bezug auf die von den 

nationalen Agenturen verwalteten 

Aktionen zu erlassen. 

Begründung 

Die Leistungskriterien gemäß Artikel 13 werden nicht durch delegierte Rechtsakte bestimmt, 

sondern sind in Anhang -I der Verordnung festgelegt.  

 

Änderungsantrag 69 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 29 – Absatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Bei der Umsetzung des Programms sieht 

die Kommission einen 

benutzerfreundlichen Rahmen mit klaren, 

zügigen und einfachen Verfahren, mit 

einfachen Vorschriften und 

verständlicher Anleitung und Information 

vor. Während der gesamten Laufzeit des 

Programms müssen der Öffentlichkeit auf 

nationaler, regionaler und lokaler Ebene 

transparente Bewertungen zugänglich 

gemacht werden. 
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